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Von unserem Gast-Autor Joachim Hennig
In der Ausgabe Nr. 39 vom 29.
September 2016 wurde über die
Gründung unseres Landes
Rheinland-Pfalz durch die Or-
donnance No. 57 (Verfügung Nr.
57) des französischen Oberbe-
fehlshabers Pierre-Marie Ko-
enig vom 30. August 1946 be-
richtet. Diese Ordonnance legte
nicht nur das Territorium des
neuen Landes fest mit „der
Pfalz und den gegenwärtigen
Regierungsbezirken Trier, Kob-
lenz, Mainz und Montabaur“,
sondern enthielt auch einen
„Fahrplan“. Mit ihm sollte unser
Land zur Staatlichkeit, zu De-
mokratie und zum Rechtsstaat
(zurück-)finden.
Die erste Institution auf dem Weg
dahin war die „Gemischte Kom-
mission“. Bereits am 3. September
1946 lud der für den nördlichen
Teil des neuen Landes zuständige
französische Gouverneur (Obers-
ter Delegierter) und jetzt zum Ge-
neralgouverneur (Landesgouver-
neur) ernannte Claude Hettier de
Boislambert zu einer Bespre-
chung hierüber nach Koblenz ein.
Er und sein für den südlichen Teil
zuständiger Kollege, Gouverneur
André Brozen-Favereau, einigten
sich dabei mit den Spitzen der
beiden „Provinzen“ - der nördli-
chen Provinz Rheinland/Hessen-
Nassau und der südlichen Provinz
Hessen-Pfalz - auf die Zusam-
mensetzung der Kommission. Ihre
12 Mitglieder sollten ausgewogen
sowohl die nördliche Provinz des
neuen Landes („Rheinland“) und
die südliche („Pfalz“) repräsentie-
ren als auch die politischen Par-
teien, die sich inzwischen gebildet
hatten.
Für das Rheinland waren dies der
Oberpräsident der Provinz Rhein-
land/Hessen-Nassau Dr. Wilhelm
Boden (CDP, später CDU), der
auch den Vorsitz führte, der Trie-
rer Regierungspräsident Dr. Wil-
helm Steinlein (CDP/CDU), die
Koblenzer Präsidialdirektoren Dr.
Hans Becker (SPD), Willi Gräfe
(KPD), Dr. Anton Johannes Rick
(CDP/CDU) und Karl Haupt
(CDP/CDU) sowie für Hessen-
Nassau der Regierungspräsident
von Montabaur Peter Altmeier
(CDP/CDU).
Die Gemischte Kommission sollte
in der Übergangszeit bis zur Wahl
der Beratenden Landesversamm-
lung (die die Verfassung ausarbei-
ten sollte) und der Ernennung der
Vorläufigen Landesregierung das
Zusammenwachsen der Provin-
zen Rheinland/Hessen-Nassau
und Hessen-Pfalz zu einem ge-
meinsamen rheinland-pfälzischen
Staat voranbringen.
Vor allem sollte sie mit den Arbei-
ten an der Landesverfassung be-
ginnen.
Die Kommission konstituierte sich
am 12. September 1946 in Mainz.
Die Sitzung war umrahmt von ei-
ner Reihe von Festlichkeiten. Die
Kommission setzte zwei Unter-
ausschüsse ein, einen Verwal-
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tungsausschuss, der sich vor al-
lem mit dem Aufbau und der Or-
ganisation der künftigen Landes-
regierung befassen sollte, und ei-
nen Verfassungsausschuss.
Der Verfassungsausschuss sollte
den Entwurf einer Verfassung für
das neue Land ausarbeiten und
dann der Beratenden Landesver-
sammlung vorlegen. Zum Vorsit-
zenden des Ausschusses wurde
der Rechtsanwalt Dr. Adolf Süs-
terhenn (CDP/CDU) bestimmt,
weitere Mitglieder waren der Kob-
lenzer Präsident des Landesver-
waltungsgerichts (heute: Oberver-
waltungsgerichts) Dr. Ernst Bies-
ten, ebenfalls CDP/CDU, sowie
der Landrat Dr. Hanns Haberer
(CDP/CDU), der Oberregierungs-
rat Wilhelm Kemmeter (SPD), der

Präsidialdirektor Paul Röhle
(SPD) und der Referendar Dr.
Andre Hofer (KPD).

Wiederaufbau der Demokratie

Im Großen und Ganzen, jeden-
falls hinsichtlich der führenden
Persönlichkeiten waren die Mit-
glieder der Gemischten Kommissi-
on und deren Unterausschüsse
Männer der ersten deutschen Re-
publik („Weimarer Republik“), die
gescheitert war, und die jetzt den
demokratischen Wiederaufbau or-
ganisieren sollten. Beispielhaft
wird dies deutlich an dem 1890
als Sohn eines Notars und Justiz-
rats geborenen Dr. Wilhelm Bo-
den. Nach seinem Studium und
der Ausbildung zum Juristen trat
er noch in der Kaiserzeit in den
Verwaltungsdienst ein.
In der gesamten Zeit der Weima-
rer Republik war er Landrat von
Altenkirchen, Mitglied der Zent-
rumspartei, zeitweise Abgeordne-
ter des Rheinischen Provinzial-
landtages und zuletzt auch Mit-
glied des Preußischen Staatsrates
und des Preußischen Landtages.
Nach der Machtübernahme der
Nationalsozialisten wurde er sei-

ner Ämter enthoben und für meh-
rere Monate in Haft genommen.
Anschließend war er Rechtsbera-
ter und während des Zweiten
Weltkrieges u.a. Generalvertreter
einer Versicherung. Nach dem
Krieg setzten ihn die Besatzungs-
mächte wieder als Landrat in Al-
tenkirchen ein, dann wurde er Re-
gierungspräsident in Koblenz und
Oberpräsident der Provinz Rhein-
land/Hessen-Nassau.
Nachdem die Gemischte Kommis-
sion und ihre beiden Unteraus-
schüsse auf den Weg gebracht
worden waren, begann der Wie-
deraufbau der Demokratie. Dies
geschah „von unten“, mit den
Wahlen zu den Stadt- und Ge-
meindevertretungen am 15. Sep-
tember 1946.

Das waren die ers-
ten freien Wahlen
seit 1933. Die letz-
ten „halbwegs“ frei-
en Wahlen hatten
am 5. März 1933
stattgefunden. Bei
diesen hatten die
Nationalsozialisten
nach einem die an-
deren Parteien be-
hindernden und dif-
famierenden Wahl-
kampf und eine
Woche nach dem

Brand des
Reichsta-
ges die
Reichstags-
wahlen mit
43,9 Pro-
zent der ab-
gegebenen
Stimmen
gewonnen,
mit der
Kampffront
Schwarz-
Weiß-Rot
die Mehr-
heit der
Mandate
erreicht und dann eine Koalitions-
regierung gebildet. Noch im sel-
ben Monat hatte der Reichstag,
nachdem die kommunistischen
Abgeordneten verhaftet oder ge-
flohen und ihnen die Mandate ab-
erkannt worden waren, gegen die
Stimmen der verbliebenen SPD-
Abgeordneten dem Ermächti-
gungsgesetz zugestimmt. Mit ihm
hatte sich der Reichstag selbst
entmachtet und die Gesetzge-
bung der Hitler-Regierung überge-
ben.
In den Stadt- und Gemeindeparla-

menten wurden zur gleichen Zeit
die kommunistischen und sozial-
demokratischen Vertreter aus den
Gremien entfernt, die Vertreter
der Zentrumspartei „durften“ bei
den Nationalsozialisten „hospitie-
ren“. Das Ende der Demokratie
brachte dann das Gesetz gegen
die Neubildung von Parteien vom
14. Juli 1933, das alle Parteien
neben der NSDAP verbot. Den
Schlusspunkt setzte dann die
Deutsche Gemeindeordnung vom
30. Januar 1935. Danach wurden
die Ratsmitglieder nicht mehr ge-
wählt, sondern vom Beauftragten
der NSDAP berufen. Ohnehin hat-
ten sie nur noch beratende Funkti-
on.
Der Termin für die Gemeinderats-
wahlen war bereits im Mai 1946
vom französischen Außenministe-
rium festgesetzt worden. Die
Wahlperiode betrug lediglich zwei
Jahre. Die Wahl sollte nach Wäh-
lerlisten erfolgen, die von den in-
zwischen gegründeten Parteien
aufgestellt werden konnten. Zuge-
lassen waren aber auch parteiun-
gebundene Listen.
Wählbar war nur, wer das 25. Le-
bensjahr vollendet hatte und we-
der Mitglied der NSDAP noch ih-
rer Untergliederungen gewesen
war, noch nach dem März 1936
als Berufsoffizier oder Unteroffi-

zier im
aktiven
Dienst
gestan-
den
hatte.
Auch
das ak-
tive
Wahl-
recht
war
einge-
schrän-
kt und
stand
prinzi-
piell
denen
nicht
zu, die
Mitglie-
der der
SS
oder
der
Waf-
fen-SS,
der
NSDA-

P oder ihrer Untergliederungen
gewesen waren, sofern sie sich
an der Partei mehr als nur dem
Namen nach beteiligt hatten. Aus-
geschlossen waren etwa auch
Personen, die Deutsche oder
Fremde wegen ihrer politischen
Gesinnung, Rasse oder Religion
angezeigt oder verfolgt hatten.

Eine Bewährungsprobe

Aus der Sicht der Parteien waren
die Wahlen keine Machtprobe,
sondern vielmehr eine Bewäh-
rungsprobe für die Bevölkerung

und für sie selbst. Die Wahlen
sollten – wie der pfälzische SPD-
Politiker Adolf Ludwig es formu-
lierte - die Bürger politisch urteils-
fähig machen, damit „Demago-
gen, Schwindler und Lügner“ nie-
mals wieder erfolgreich wären. Die
Kommunalpolitik sollte zur „Volks-
chule der Demokratie“ werden.
Einer dieser Wähler war der Kob-
lenz-Metternicher SPD-Funktionär
und Gewerkschafter Johann
Dötsch. Zu Beginn des Zweiten
Weltkrieges war er verhaftet und
in das Konzentrationslager Sach-
senhausen bei Berlin verschleppt
worden. Ende April 1945 kam er
von Sachsenhausen noch auf den
Todesmarsch in Richtung Ostsee,
er überlebte und wurde Anfang
Mai 1945 befreit. Nach seiner
Rückkehr nach Koblenz Monate
später war er Wiederbegründer
der SPD in Koblenz und Präsidial-
direktor in der Provinz Rhein-
land/Hessen-Nassau. Kaum ein
Jahr später starb er an den Fol-
gen der im KZ erlittenen Miss-
handlungen.
Drei Wochen vor seinem Tod ging
für ihn noch ein großer Wunsch in
Erfüllung: Auf der Bahre wurde er
ins Wahllokal getragen und er
konnte an den ersten freien Wah-
len seit 1933 teilnehmen.

Große Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung insgesamt
war groß. Im ganzen Land betrug
sie 87,9 %. Die CDP/CDU wurde
mit landesweit 45,2 % stärkste
Partei, gefolgt von der SPD mit
24,5 % und den Parteilosen mit
22,8 %. Die KPD erhielt 6,5 %.
Auch bei den Sitzen in den Ge-
meindevertretungen war die CDP
führend.
Sie kam auf 43,8 %, die SPD nur
auf 14.3 % und die Parteilosen
auf 39,2 %. In Koblenz errang die
CDP/CDU einen überwältigenden
Wahlsieg. Sie erhielt 58,1 % der
abgegebenen Stimmen und 21
Mandate. Die SPD kam auf 32,7
% und 12 Mandate, die KPD auf
9.2 % und drei Mandate. Dement-
sprechend wurde Josef Schnor-
bach (CDP/CDU) erster gewählter
Oberbürgermeister von Koblenz
seit 1933.
Nach dem Prinzip, die Demokratie
„von unten nach oben“ aufzubau-
en, folgten am 13. Oktober 1946
die Wahlen zu den Kreistagen.
Dabei bestätigten sich im Wesent-
lichen die Ergebnisse der Ge-
meinderatswahlen vier Wochen
zuvor.
Damit waren die ersten Schritte
auf dem Weg zu einer demokrati-
schen Ordnung nach 12 Jahren
NS-Diktatur getan. Diese Ergeb-
nisse waren die Grundlage für die
in der Verordnung Nr. 57 auch vor-
geschriebene Beratende Landes-
versammlung. Deren Mitglieder
wurden von den Personen ge-
wählt, die bei den Wahlen in den
Kreisen und Gemeinden mit mehr
als 7.000 Einwohnern ein Mandat
errungen hatten.

Johann Dötsch (1890 - 1946), SPD, KZ-Häft-
ling und Wiederbegründer der SPD in Koblenz
nach dem Zweiten Weltkrieg, 1920er Jahre.

Quelle: Förderverein Mahnmal Koblenz

Josef Schnorbach (1893 - 1973),
CDP/CDU, erster frei gewählter Oberbür-
germeister von Koblenz nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, 1960.
Quelle: Stadtarchiv Koblenz.
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